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§ 3 K-OV
 K-OV - Kärntner Objektivierungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2022

§ 3

Rechenregeln

 

Errechnete Durchschnittsnoten sind mit zwei Dezimalstellen zu ermitteln. Beim Auf- und Abrunden der Dezimalstellen

sind die allgemeinen Rechenregeln zu beachten.
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